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in den einzelnen Fürftenthümern und Standesherrfchaften für alle Verfonen und 
Sachen oder für einzelne gejeßlich al3 bejondere Gattungen anerfannte Klaffen 

von PBerjonen und Sachen Geltung befigen, 
c) die nur in einzelnen Theilen eines Fürftentbums vder einer Standes- 

herrfchaft gültigen Lofalrechte, die fich jedoch nur auf das Erbrecht beziehen. 

Die zu a) und b) aufgeführten Nechtsnormen find auf Grund von Be- 
vathungen mit den Deputirten der Stände 1841 al3 revidirter Entwurf gedruckt. 
Aus den 174 Paragraphen umfafjenden PBrovinzialvecht a) find hier hervor- 

zuheben: S 6, nach welchem der Eigenthümer bejtehender Brunnen dieje ohne 
Erxlaubniß der Bolizeibehörde nicht eingehen Tafjen darf, $ 71, welcher feitiegt, 
daß vermöge des Auenrechtes, joweit nicht Ortsgewohnheiten oder befondere 

Gejege ein Anderes bejtimmen, alle in der Feldmark befindlichen Privatflüffe 
und Bäche im Eigenthum der Gutsherrjchaft ftehen, und $ 82, welcher gegen 
den Klaren Inhalt der von den vormaligen Schlefifchen Etatsminiftern bejtätigten 
und vollzogenen Urbarien (Lagerbücher) eine Klage nur info weit zuläßt, als eine 

auf der neueren Gejeßgebung beruhende Veränderung der Verhältniffe nac)- 
weisbar ift. ar 

Die 359 Paragraphen des Schlefischen PBartifularrechts b) betreffen 

größtentheils die dem Gebiete der ehelichen Gütergemeinfchaft und des Erbrechts - 
angehörigen Materien. Hier verdient nur 5 206 Erwähnung, inhaltlich defjen 
im Fürftentfum Dels jeder Angrenzende Bäche, Gräben und PBrivatflüffe zu 
feinem Gebrauche ableiten fann, fie aber demnächjt wiederum in den alten Lauf 
zurücführen muß. 

An öffentlich rechtlichen Gejegen und Verordnungen find für Schleften 
hervorzuheben das „Edikt, wie e8 mit Räumung der Flüffe, Bäche, Gräben, 
auch Anlegung der Wafjerleitungen und Borfluth in Schlefien und der Graf- 
fehaft Glag gehalten werden joll”, vom 20. Dezember 1746 (Vieberding- Frank, 
„Gejege, betreffend Wafferrecht und Wafjerpolizei im PBreußifchen Staate”, 
Breslau 1888, , ©. 35 flg.), die „Ufer, Ward: und Hegungs-Ordnung vom 

12. September 1763 (Korn, „Schlefifche Edikten- Sammlung“, Bd. 7, ©. 40), 

das „Vorfluths-Edift“ vom 6. Juli 1773 (Xette und v. Rönne, „Landesfultur- 

gejeßgebung des „Preußifchen Staates", ©. 570/9) und die „Mühlenoronung 
für das Souveräne Herzugthum Schlejten und die Grafichaft Glag“ vom 
28. Auguft 1777 (Nieberding-Frank a. a. D. ©. 38). Die neuere Gejeggebung 
hat diefe. Verordnungen im Wefentlichen ihrer Gattung entfleidet; die Grund- 
lage des Wafjerrechts bildet auch für Schlejien das Allgemeine Landrecht und 
die mit dem VBorfluth-Edift vom 15. November 1811 beginnende Neuregelung 
der Wafjernugung. 

5. Brenfifche Gefeßgebung jeit Aufrafttreten des Allgemeinen Landredhts. 

Das preußifche Allgemeine Landrecht bietet die allgemeinen, für 
das Meichjelgebiet maßgebenden Grundlagen des Wafjerrechts, deren pro- 
vinzialrechtliche Aenderungen bei der Behandlung der einzelnen Materien Erx- 
wähnung finden werden, in den SS 96—117 Tit. 8 Th. I (von Einjchräntung
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des Eigenthums bei Gräben und Wafferleitungen und in Anfehung der Vor- 
fluth), den SS 38—87 Tit. 15 Th. II (von Strömen, Häfen und Meeresufern) 
und den SS 229 —246 Tit. 15 Th. II (von der Mühlengerechtigkeit). Ein Theil 
der in diejen Paragraphen enthaltenen Beftinnmungen ift durch die fpätere Ge- 
jeggebung, inSsbefondere durch das Vorfluthsedift vom 15. November 1811 und 
das Gejeß über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 1843 außer 

Geltung gejeßt, bezw. abgeändert und ergänzt worden, während das jchon von 
Alters her auf der Grimdlage genofjenfchaftlicher Vereinigungen erwachjene und 
durcch mehr oder weniger lokale jtatutarifche Anordnungen geregelte Deichwefen 
ducch das Gejet über das Deichwejen vom 28. Januar 1848 feine ge jrliele 
Ausgeitaltung erfahren hat. 

Die älteren preußifchen Borfluthedifte waren bereits durch das von 

Sriedrich den Großen erlafjene „Edikt wegen zu verjchaffender Vorfluth und 

Räumung der Gräben und Bäche“ vom 6. Juli 1773 aufgehoben, an dejjen 
Stelle die Beftimmungen des Allgemeinen Landrechts nach einem Nejkripte des 
General-Direftoriums von 13. Januar 1795 getreten waren. Das Edikt wegen 

der Miühlen-Gerechtigkeit und Aufhebung des Mühlenzwangs, de3 Bier- und 
Branntweinzwangs in der ganzen Monarchie vom 28. Oftober 1810 (&. ©. 
©. 95) hob den Miühlenzwang und das mit dem Belige einer Mühle verbundene 
Necht, Andere zu zwingen, ihren Bedarf bei diefer Mühle mahlen und jchroten 
zu lafjen, auf, gab eimem jeden zu Bauanlagen auf einem Grumdjtüce gejeglich 
Berechtigten auch das Necht, auf diefem Grundftüce Wafjermühlen anzulegen, 
machte diefe Anlage aber von einer erjt nach vorausgegangener öffentlicher DBe- 
fanntmachung des Unternehmens zu ertheilenden polizeilichen Genehmigung ab- 
hängig. Das Edikt zur Beförderung der Landeskultur vom 14. September 1811 
(8. ©. ©. 300) verwies im $ 24 auf eine befondere Verordnung hinfichtlich der 

Beitimmungen wegen der Vorfluth, Ent: und Bewäfferungen und Entfernung 
der hierbei entgegenftehenden Hinderniffe. Die in Bezug genommene Verordnung 
it unterm 15. November 1811 als Gefjeg wegen des Wafjerftaues bei Mühlen 
und Berichaffung von Vorfluth (G. ©. ©. 352) ergangen. Dasfelbe vegelte in- 

defjen nur die Vorfluth und die Entwäfjerungen, die in Ausficht gejtellte Zujage 
binfichtlich der gefeßlichen Ntegelung der Bewäfjerungsverhältniffe erfüllte evit 
das Gefet über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 1843 (6. © 

©. 41). 
Das erjterwähnte Edikt vom 15. November 1811 (fogen. Borfluthsedikt) 

behandelt in den SS 1—9 die Regelung des Wafjerjtandes bei Staumwerten durch 
Sesung eines Merkpfahls, in $ 10 die Räumung der Gräben und af erabzüge 
und in den SS 11-34 die Verfchaffung der Vorfluth. 

Das Gefeh vom 28. Februar 1843 läßt fich in den SS 1—12 über die 

Benugung der Privatflüffe überhaupt aus, beftimmt jodann in den SS 13—55 

des Näheren über die Nechte der Uferbefiger und enthält in den SS 56—59 

Vorjehriften über die Genoffenjchaften zu Bewäfjerungsanlagen. Ergebniß lang. 

jähriger gejeßgeberifcher Vorarbeiten für einen das ganze Wafjerrecht umfajjenden, 

in diefem Umfange nicht zum Gefeg gewordenen Entwurf, läßt es den nach) All 

gemeinem Landrecht, gemeinem und. Franzöfifchem echte ftveitigen Begriff des 

25*
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Privatfluffes dem öffentlichen gegenüber undefinirt, jo daß exit die Praxis jeinen 
thatfächlichen Geltungsbereich feitzujtellen hatte. Sem Abjehnitt III bietet die 
befonder3 wichtige rechtliche Grundlage für die zwangsmweife Bildung von Ge- 
nofjenfchaften „zur Benußung des Wafjers, deren Vortheile einer ganzen Gegend 

zu Gute kommen“ und „mir durch) ein gemeinfames Wirken zu Stande zu 

bringen und fortzuführen find“, im Wege der landesgefeßlichen Berordnung. 

Die Beitimmungen diejes Abjchnitts, defjen Anwendbarkeit auf Bewäfje- 

rungsanlagen bejchränft war, wurde durch Art. 2 des Gef. vom 11. Mai 1853 

(6. ©. ©. 182) auch auf Genofjenfchaften zu Entwäfjerungsanlagen erftreckt, 

jedoch mit der Maßgabe, daß Genofjenjchaften für Drainageanlagen nur bei frei- 
williger Zuftimmung aller Betheiligten gebildet werden jollten. 

Das Ausschluß: und Bräklufionsverfahren vegelte das Gejeß vom 23. Ja- 

nuar 1846 (G. ©. ©. 26) nach dem Borbilde der S5 19—22 des Gejeges vom 
28. Februar 1843. Durch Gejeg vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) wurden 

die Beftimmungen der Borfluthsgefege auch auf unterivdifche Wafferleitungen 
übertragen. 

Eine Neuordnung des Deichwejens wurde durch das Gejeß über das Deich- 
wejen vom 28. Januar 1848 (G. ©. ©. 54) herbeigeführt, das nach den Motiven 

in Abjehnitt 1 SS 1—10 „die landespolizeiliche Meberwachung der vorhandenen, 
von Einzelnen oder von Fleinen Sozietäten angelegten PBrivatdeiche zum Zweck 

ihrer KRonfervation im Snterefje der Landeskultur” und „„daß mit diefen Privat: 
deichen feine, anderen benachbarten Grundbejigern jchädliche Veränderung vor- 
genommen werde”" regelt, in Abfchnitt II SS 11—23 „die gefegliche Anerken- 

nung eines Nechtsprinzip einer zwangsweife zu vealifivenden genofjenichaftlichen 

- Verpflichtung aller beim Schußge gegen Ueberfluthungen, wie bei der Melioration 
der Grundftüce durch Abhaltung des Stromwafjers auf gleiche Weife inter-. 
eflirten Niederungsbefiger theils zur gemeinfanen Anlage neuer Deiche, theils 
zur gemeinfamen Unterhaltung und Erweiterung vorhandener Deiche” zum Gegen- 
ftande hat und im Abfchnitt III SS 24—28 gemeinfane Beltimmungen für Deiche 
innerhalb und außerhalb eines Deichverbandes aufftellt. Es bejtimmt im SS 23, 
daß die bei jeiner Publikation vorhandenen Deichordnungen und Statuten zwar 
in Kraft bleiben, daß jedoch diejenigen, bei denen dies erforderlich exjcheint, 
einer Revifion unterworfen werden jollen. Die Aenderung und Aufhebung be- 
ftehender Statute foll nur mit landesherrlicher Genehmigung erfolgen dürfen. 
Aufgehoben werden in $ 28 nur die von dem Gefege abweichenden Beftim- 
mungen der allgemeinen Landesgejege oder der für einzelne Landestheile be- 

jtehenden Verordnungen. AS folche aufgehobenen Bejtimmungen der erjten 

Kategorie werden die SS 63—65 Tit. 15 Th. II Allg. 2. R. befonders namhaft 
gemacht. 

Nah dem $ 23 a. a. D. blieben für das Weichjelgebiet die zahlreichen 
Deichordnungen beftehen, welche fich dort für die vielfach jchon mit ihren An: 
fängen in die Oxdenszeit zuräckveichenden Deich- und Schlictverbände auf Grund 
einer Jahrhunderte umfaffenden Entwicklung eigenartig ausgejtaltet hatten. Zur 
Bejeitigung mit dev Neuzeit unvereinbarer Verhältniffe aber bot auf der Grund- 

lage der durch denjelben $ 23 gebotenen Möglichkeit insbefondere der Allerhöchite 
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Erlaß vom 14. November 1853 (G. ©. ©. 935) eine Handhabe, der behufs Ver- 
meldung von Wiederholungen und Erleichterung der Abfaffung und Prüfung 
neuer Deichjtatute in einer Anlage eine Zufammenftellung der „allgemeinen Be- 
ftimmumngen für künftig zu erlafjende Deichftatute” mittheilte und die Anordnung 

traf, daß auf diefe in den Statuten fünftighin nur Bezug zu nehmen fei. 
Eine neue erweiterte Grundlage erhielt die Genofjenjchaftsbildung dircch 

das Gejeb, betreffend die Bildung von Wafjergenofjenfchaften, vom 1. April 1879 

(6. ©. ©. 297), welches im $ 1 al3 in jeinen Geltungsbereich fallend die Bil- 

dung von Genofjenjchaften bezeichnet, welche die Benugung oder Unterhaltung 

von Gewäjjern, die Ent und Bewäfjerung von Grundftücen, den Schuß der 

Ufer, die Anlegung, Benußgung und Unterhaltung von Wafferläufen oder Sammel- 
beiten, ferner die Heritellung und Verbefjerung von Waflerftraßen (Flößereien) 
und von anderen Schiffahrtsanlagen bezwecken. Dasjelbe enthält in den SS 11 

bis 44 Borjehriften über die Bildung und die Rechtsverhältniffe der dem Privat: 

flußgefeße vom 28. Februar 1843 noch unbekannten, freien Genoffenfchaften, die 
zu ihrer Begründung der Genehmigung des Staates nicht bedürfen und feiner 

Aufjicht nicht unterworfen find und ftellt jodann in den SS 45—88 die für die 

Berhältniffe der öffentlichen Genofjenjchaften maßgebenden Grundfäge auf. Su 

den SS 65—70 finden fich befondere Betinmumngen für die Genofjenfchaften zur 

Ent» und Bewäfjerung von Grundftücen für HZwede der Landesfultur. Die 
SS 89 und 90 regeln die Anwendung des Gefeßes auf die bereitS vor feinem 

Ssnerafttreten errichteten Genofjenfchaften, welche al3 öffentliche angejehen und 

behandelt werden. 

Das Gefeb, betreffend die Errichtung von Landeskfultur-Ntentenbanten, vom 
13. Mat 1879 (©. ©. ©. 367), daS der durch das Gejeß vom 1. April 1879 

gebotenen neuen Anregung zuc Bildung waffergenoffenfchaftlicher Vereinigungen 
einen finanziellen Nückhalt zu bieten bejtimmt und geeignet ift, hat bisher nur 

vereinzelt zur Errichtung der darin in Ausficht genommenen Sujtitute geführt. 

Die Verhältniffe der Fijcherei find durch das Fifchereigefeg für den 

Preußifchen Staat vom 30. Mai 1874 (G. ©. ©. 197), das für die Küften- 

und Binmenfchiffahrt maßgebend und durch das Gejeg vom 30. März 1880 
(6. ©. ©. 228) in einigen Bunften abgeändert bezw. ergänzt worden tjt, geovönet. 
Teen befonderen Verhältniffen der den einzelnen Landestheilen der Monarchie 
angehörigen Gewäffer ift durch den Erlaß von Ausführungsverordnungen für die 
einzelnen Provinzen Nechnung getragen (für Weltpreußen vom 8. Auguft 1887 

6.©. 6348, für PVofen vom 12. Mai 1888 ©. ©. ©. 105, für Schleften vont 
8. YAuguft 1887 6. ©. ©. 406). 

Bon befonderer Wichtigkeit für die Negulivung und Uferbefejtigung der 
preußijchen Ströme ift das Gefeg, betreffend die Befugnifje der Steombau- 
verwaltung gegenüber den Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 
1883 (6. ©. ©. 333), defjen Beltimmungen an anderer Stelle zur Darftellung 
gelangen werden. 

Die Zuftändigkeit dev Behörden auf den Gebieten der Wafjer-, Deich- und 
Fifcherei- Polizei hat durch die Titel XII (Wafferpolizei), XIII (Deichangelegen- 
heiten), XIV (Fifchereipolizei) des Gejeges über die Zuftändigfeit der Verwal-
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tungs- und Berwaltungsgerichtsbehörden vom 1. Auguft 1883 (©. ©. ©. 237), 
in Berbindung mit dem Gejege über die allgemeine Landesverwaltung vom 

30. Juli 1883 (©. ©. ©. 195), eine umfafjende Neuregelung erfahren. 
Der Neichsgejeggebung ift auf dem Gebiete des Wafjerrechts und der mit 

diefem in Verbindung ftehenden Materien verfaffungsmäßig nach den verfchiedenften 
Seiten hin ein weiter Spielraum eröffnet. Die DVerfaffungsurkunde fir das 
Deutfche Neich vom 16. April 1871 (B. ©. ©. ©. 63) bezeichnet al3 der Beauf- 

fichtigung jeitens des Reich und der Gejeßgebung desjelben unterliegend in 
Art. 4 unter Nr. 9 den Flößerei- und Schiffahrtsbetrieb auf den mehreren 

Staaten gemeinfamen Wafjeritraßen und den Zuftand der Ießteren, fowie die 

Fluß und fonitigen Wajjerzölle. Ste unterftellt derfelben weiter unter Nr. 13 
die gemeinjante Gejeßgebung über das gefammte bürgerliche Recht. S 54 a. a. O. 
gejtattet die Erhebung von Abgaben auf fchiffbaren Wafjeritragen von Schiffen 
und FZlößen nur für die Benugung bejonderer zur Grleichterung des Verkehrs 
bejtinnmter Anftalten, und fehreibt vor, daß diefe Abgaben, jowie die Abgaben 

für die Befahrung folcher fünftlichen Wafferitraßen, welche Staatseigenthum find, 

die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herftellung der Anftalten und Anlagen 
erforderlichen Laiten nicht überfteigen dürfen. 

Aus dem Reichsitrafgejeßbuche vom 15. Mai 1871 (R. ©. Bl. ©. 127 flg.) 
find als hier in Frage fommend die SS 312—314 und 321-323, 325, 326 
hervorzuheben, durch welche die Herbeiführung einer mit gemeiner Gefahr ver- 
bundenen Ueberfchwemmung, jowie die vorfäßliche Herbeiführung von Gefahr 
für das Leben und die Gejundheit Anderer durch die vorjäßliche Zeritörung oder 

Beichädigung von Wafferleitungen, Schleufen, Wehren, Deichen und Dämmen oder 
anderer Wafjerbauten oder Brücken und Fähren, jowie durch die Störung des 

Fahrwaffers in jchiffbaren Strömen, Flüffen oder Kanälen, und weiter eine Reihe 
von Handlungen und Unterlaffungen, die fich auf die Befeitigung, pflichtwidrige 
Nichtaufftellung oder VBerfälichung von Schiffahrtszeichen und die vorfäßlich be 
wirkte Stvandung von Schiffen beziehen, unter Strafe gejtellt find. 

Erwähnt ‘fer hier jchließlich noch die von dem Minifter für Handel und 

Gewerbe erlajjene Bolizeiverordnung, betreffend die Ausübung der Schiffahrt 
wıd Flößerei auf der Weichjel und Nogat, fowie auf den jchiffbaren Theilen 

inrer Nebenflüffe vom 7. Mat 1895, welche für die Schiffahrt und Flößerei auf 
den gejanmten unter ihre Hervichaft fallenden Stvomftreefen ein einheitliches und 

die bisherigen Lücken ergänzendes Bolizeivecht gejchaffen und dasjelbe, fo weit 

e3 bisher in einer Anzahl von Polizeiverordnungen zerftreut enthalten war, in 
einer zufammenhängenden Kodififation vereinigt hat.


